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Das schweizerische Strassen- und Schie-
nennetz wurde über Jahrzehnte kontinuier-
lich ausgebaut und gilt als leistungsfähig. 
Dieser wichtige Standortfaktor muss erhal-
ten bleiben. Aufgrund von bereits bestehen-
den Kapazitätsengpässen wird der Investi-
tionsbedarf in Zukunft weiter steigen. 
Verkehrsinfrastrukturen sind jedoch äusserst 
kostenintensiv. Mit Bahn 2030, dem nächsten 
umfassenden Eisenbahnprojekt, sind Aus-
bauvorhaben von bis zu 21 Mrd. Franken 
vorgeschlagen. Im Unterschied zur Neat- 
oder zu den HGV-Projekten ist das Ziel nicht 
mehr die Optimierung des internationalen 
Güter- und Personenverkehrs. Mit Bahn 
2030 geht es primär um National- und Re-
gionalverkehr. Angesichts knapper öffent-
licher Finanzen sind klare Prioritäten und 
nachhaltige Finanzierungsmodelle notwen-
dig. Bisher stand als Finanzierungsmodell 
einzig die Weiterführung des Fonds für die 
Eisenbahngrossprojekte (FinöV-Fonds) zur 
Diskussion. Dabei ist der Fonds schon auf-
grund der beschlossenen Projekte überlastet; 
der Termin für den Schuldenabbau musste 
zeitlich erstreckt und die Bevorschussungsli-
mite des Bundes erhöht werden. Unter die-
sen Umständen lassen sich innert nützlicher 

Frist über den FinöV-Fonds keine neuen 
Projekte mehr finanzieren. 

Schlechte Nachrichten gibt es neuerdings 
auch zur Strassenfinanzierung (SFSV). Ge-
mäss Bundesrat sollten in der bisher gesunden 
SFSV schon bald Finanzierungslücken entste-
hen, weshalb eine massive Erhöhung des Mi-
neralölsteuerzuschlags (bis 22 Rappen) im 
Raum steht1. Auslöser dafür ist insbesondere 
die Idee der Weiterführung bzw. Er höhung 
der Umverteilung von Strassenmitteln zugun-
sten des öffentlichen Verkehrs (Bahn 2030, 
Agglomerationsverkehr). Damit wird deut-
lich: Die Finanzierung von Bahn- und Stras-
seninfrastrukturen kann nicht mehr getrennt 
betrachtet werden. Für eine nachhaltige, 
 zukunftsweisende Finanzierung der Verkehrs-
infrastrukturen ist ein neues Finan zie rungs-
konzept erforderlich. Die bestehenden Finan-
zierungsinstrumente sind  überholt.

Komplexe und verzerrende 
 Verkehrsfinanzierung

Der Bund gibt dieses Jahr 8 Mrd. Franken 
für den Strassen- und Schienenverkehr aus, 
was dem zweitgrössten Aufgabenbereich des 
Bundes entspricht2. Rund 5 Mrd. Franken 
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ein Teil dieser Mittel deutlich wirkungsvoller 
in Projekte von na tionaler Bedeutung hätte 
investiert werden sollen. Um die Schwächen 
des heutigen Sys tems zu korrigieren, schlägt 
Economiesuisse ein neues, verursacherge-
rechteres Finanzierungskonzept vor, das zu 
einer vollständigen Entflechtung der Finanz-
flüsse zwischen Strasse und Schiene führt.

Prinzipien der zukünftigen Infrastruk-
turfinanzierung

Das künftige Finanzierungskonzept soll 
folgende Anforderungen erfüllen:
– Verursachergerechtere Finanzierung: Wer 

Verkehrskosten verursacht oder neue In-
vestitionen fordert, soll dafür auch einen 
seinem Nutzen entsprechenden Beitrag 
leisten.

– Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips: Das 
Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer 
staatlichen Leistung anfällt, trägt deren 
Kosten (Bundesverfassung, Art. 43a, al. 2). 

werden dabei über zweckgebundene Einnah-
men finanziert. Der Rest stammt aus allge-
meinen Mitteln bzw. wird über Schulden fi-
nanziert. Die Mittelverwendung gestaltet sich 
wesentlich komplizierter. Auffallend ist dabei 
ein Transfer von fast 2 Mrd. Franken an 
Strassenabgaben zu den übrigen Verkehrs-
trägern. So wird ein Teil der Mineralölsteuer-
einnahmen für die Finanzierung der Neat 
verwendet und zwei Drittel des LSVA-Rein-
ertrags fliessen in den FinöV-Fonds. Dazu 
kommen weitere 2,3 Mrd. Franken an Stras-
senabgaben nicht der Verkehrsfinanzierung 
zugute, sondern stehen dem Bund und den 
Kantonen frei zur Verfügung.

Die heutige Finanzierung wirkt verzerrend, 
ist intransparent und setzt damit falsche An-
reize. Für den Agglomerationsverkehr wurde 
beispielsweise ohne Bedarfsabklärung nach 
vornehmlich politischen Gesichtspunkten ein 
fixer Betrag von 6 Mrd. Franken festgelegt. 
Ein Blick in die lange Lis te der Projekte lässt 
die beklemmende Frage aufkommen, ob nicht 

Querfinanzierung für den ÖV aus dem Strassenverkehr

Allgemeine Bundesmittel
2743 Mio. Fr.

Transportunternehmen (SBB / KTU)
3045 Mio. Fr.

SFSVa

3737 Mio. Fr.
a.o. 2600 Mio. Fr.b

837 Mio. Fr.

302 Mio. Fr.

FinöV-Fonds
1715 Mio. Fr.

Infrastrukturfonds
1420 Mio. Fr.

Zweckgebundene Einnahmen
4922 Mio. Fr.

Mineralölsteuern
(3460 Mio. Fr.)

Nationalstrassen 
(1480 Mio. Fr.)

Beiträge an Kantone
(523 Mio. Fr.)

Sonstiges
(227 Mio. Fr.)

Reserven
(115 Mio. Fr.)

Neat
(1017 Mio. Fr.)

Berggebiete und Randregionen
(40 Mio. Fr.)

Engpassbeseitigung
(0 Mio. Fr.)

Nationalstrassen
(950 Mio. Fr.)

Infrastruktur (1990 Mio. Fr.)

Regionalverkehr (753 Mio. Fr.)

Kombinierter Verkehr
(302 Mio. Fr.)

Werkgebundene Beiträgec

(253 Mio. Fr.)

Agglomeration
(430 Mio. Fr.)

Bahn 2000
(39 Mio. Fr.)

Anschluss HGV
(181 Mio. Fr.)

Lärmschutz
(210 Mio. Fr.)

Zinsen
(268 Mio. Fr.)

MWST-Promille
(306 Mio. Fr.)

LSVA
(879 Mio. Fr.)

Autobahnvignette
(277 Mio. Fr.)

Verschuldung
277 Mio. Fr.
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Grafik 1

Finanzierungsflüsse des Strassen- und Schienenverkehrs auf Bundesebene, 2008

a SFSV = Spezialfinanzierung Strassenverkehr.
b Ersteinlage durch den Bund aus Reserven SFSV  

(2,6 Mrd. Fr.). 
c Ohne Abgeltung kombinierter Verkehr (302 Mio. Fr.).

1 Der Bundesrat hat in der Vernehmlassung zur Engpass-
beseitigung auf dem Nationalstrassennetz eine Erhö-
hung des Mineralölsteuerzuschlags für zukünftige Eisen-
bahngrossprojekte (Weiterführung FinöV-Fonds) vorge-
schlagen. Diese Quersubventionierung führt dazu, dass 
mittelfristig auch die Strassenfinanzierung künstlich be-
lastet wird.

2 Ohne Berücksichtigung des Aufgabengebietes Finanzen 
und Steuern.

3 Die Eckwerte dazu wurden Ende Dezember 2008 bekannt 
gegeben. Über den Zeitraum von ca. 2017–2040 stehen 
zwei Varianten zur Diskussion. Die erste enthält Investi-
tionen von rund 21 Mrd. (1,2 Mrd. pro Jahr inklusive 
MWST und Teuerung), die zweite solche von 12 Mrd.  
(850 Mio. pro Jahr).
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ohnehin peripherere Kantone stark tref-
fen. 

– Erhöhung des Beitrags der Bahnunterneh-
men (300–400 Mio. Fr.): Der Eigenfinan-
zierungsgrad des öffentlichen Verkehrs 
liegt lediglich bei 50%. Mittels strate-
gischer Optimierungen, Trassenpreisre-
form, Ausschreibungen etc. soll dieser An-
teil erhöht werden. In Ergänzung dazu 
wäre auch eine Erhöhung der Billettpreise 
– jedoch einzig als Infrastrukturzuschlag 
– denkbar. 

– Beitrag des Bundes (300–400 Mio. Fr.): Der 
FinöV-Fonds soll wie ursprünglich beab-
sichtigt aufgelöst werden. Für eine trans-
parente und gesicherte Finanzierung ist 
eine Fondslösung nicht geeignet. Nach 
Abschluss des FinöV-Fonds kann der 
Bund hingegen allgemeine Mittel zuguns-
ten des Ausbaus von Schieneninfrastruk-
turen budgetieren. Investitionen in die 
Infrastruktur sind eine wichtige Aufgabe 
des Bundes, die den Einsatz ordentlicher 
Mittel rechtfertigen. Bereits heute fliessen 
Bundesmittel in die Finanzierung der 
Schieneninfrastruktur, allerdings in Form 
von  Bevorschussungen des FinöV-Fonds 
(2008: 277 Mio. Fr.). 

Mit diesem verursachergerechteren, ziel-
orientierten und transparenteren Finanzie-
rungskonzept sind bereits ab 2017 jährliche 
Investitionen bis zu 840 Mio. möglich. Die 
zurückhaltendere Variante von Bahn 2030 
wäre damit finanzierbar, und zwar wesent-
lich früher als über einen Weiterausbau des 
FinöV-Fonds. Selbstverständlich muss das 
Projekt vorgängig sowohl aus einer verkehrs-
politischen als auch einer ökonomischen 
Perspektive auf Herz und Nieren geprüft 
werden. Nach 2030 wären durch die zusätz-
lichen Bundesmittel sogar jährliche Investi-
tionen von 1,2 Mrd. Franken möglich. 
Gleichzeitig sichert die verursachergerechtere 
Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur auch 
die notwendigen Mittel zur Strassenfinanzie-
rung ohne erhebliche Erhöhung des Mine-
ralölsteuerzuschlags.� 

Dieses Prinzip soll auch im Verkehrs wesen 
zur Anwendung kommen. Aufgabe des 
Bundes sollte es sein, sich um den Bau, 
Betrieb und Unterhalt von Verkehrsinfra-
strukturen von nationaler Bedeutung zu 
kümmern.

– Berücksichtigung des volkswirtschaftlichen 
und betriebswirtschaftlichen Nutzens: An-
stelle eines politisch vordefinierten Inves-
titionsvolumens dürfen nur Projekte mit 
einem eindeutigen volkswirtschaftlichen 
und betriebswirtschaftlichen Nutzen rea-
lisiert werden. Dabei müssen klare Priori-
täten gesetzt werden. Gebaut werden darf 
nur, was auch finanziert ist.

Projekt Bahn 2030

Die nächste Ausbauphase der Schienen-
infrastruktur, Bahn 20303, lässt sich gemäss 
diesem Konzept konkret wie folgt finanzie-
ren:
– Mitfinanzierung der Kantone (220–440 

Mio. Fr.): Nach der Realisierung des Pro-
jekts Zukünftige Entwicklung der Bahn-
infrastruktur (ZEB) besteht vermehrt 
Handlungsbedarf in den Agglomera-
tionen und Regionen. Deshalb müssen die 
Kantone künftig ihrem Nutzen entspre-
chend einen Finanzierungsbeitrag leisten. 
Die heutige Finanzierung ausschliesslich 
über Bundesgelder könnte bei den Kanto-
nen den Eindruck erwecken, der Infra-
strukturausbau sei gratis zu haben. Doch 
der Schein trügt. Tauchen deswegen bald 
Finanzierungsprobleme in der Strassen-
rechnung auf, wird der Druck auf die 
Kantone zunehmen. Eine massive Erhö-
hung des Mineralölsteuerzuschlags würde 
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Grafik 2

Finanzierungsflüsse des Strassen- und Schienenverkehrs – künftiges Modell


